HYSA 2

in Sachsen-Anhalt

Hinweise zu hygienischen Anforderungen an den Einsatz von Tieren*
in Gesundheitseinrichtungen

Grundsatzlich erfordert jeder Einsatz von Tieren in Gesund-
heitseinrichtungen eine fachlich begriindete Risiko-Nutzen-
Abwagung. Hausinterne Festlegungen sind zu beachten.
Geltungsbereich*:
Einsatzformen mit jeweils eigenem rechtlichen, hygienischen
und organisatorischen Risikoprofil:
o tiergestltzte Therapien und -Aktivitaten mit spezifisch zu
diesem Zweck ausgebildeten Tieren und Tierflhrern
s e Besuchstiere ohne standardisierte Ausbildung
Einleitung
e patienteneigene/bewohnereigene Haustiere
e in/durch Einrichtungen gehaltene Tiere
e Assistenzhunde (im Sinne des Teilhaberechts)
Risiken:
o Verletzungen (z. B. Stirze, Bisse, Kratzer)
e Ubertragung zoonotischer Erreger
e allergische Reaktionen
¢ Umweltkontaminationen/Verschmutzungen
Grundséatzliche Eignung:
e Teilnahme an Tierkontakten erfolgt freiwillig
o Tierkontakte bedirfen der Genehmigung durch eine hier-
zu berechtigte Person der Einrichtung
im Tierkontakt gilt:
o Tierkontakte erfolgen nur unter Aufsicht
¢ vor und nach Tierkontakt ist Handehygiene durchzuflihren
e Gesichtskontakt und Kussen der Tiere sind untersagt
e bei Kontamination der Kleidung ist diese zu wechseln
e wahrend des Tierkontaktes sollten Patienten/Bewohner
Anforderungen an den nicht essen oder trinken
Patienten/Bewohner e Futtern und Pflege der Tiere ist nur nach fachlicher An-
weisung erlaubt
Ausschlusskriterien:
e schwere Immunsuppression (ab Kategorie Il nach KRIN-
KO)
e bekannte Tierhaarallergie
Relative Ausschlusskriterien:
e akute Infektionen
e offene Wunden
e chronische Atemwegserkrankungen
¢ mangelnde Compliance
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o Patienten/Bewohner mit Trépfcheninfektionen; bei Nach-
weis multiresistenter Erreger ist eine individuelle Risiko-
abwagung erforderlich; bei MRSA-Besiedlung oder
-Infektion empfiehlt die KRINKO auf tiergestlitzte Thera-
pien zu verzichten

Grundsatzliche Anforderungen:

eingesetztes Personal:

e muss dem Tierkontakt ausdriicklich zustimmen

e Einverstandnis der Mitarbeiter ist regelmaRig zu dokumen-
tieren

e regelmafige Schulung zu hygienischen MalRnahmen

e flrjedes Tier ist mindestens eine feste Bezugsperson zu
benennen, diese ist fur die Einhaltung aller festgelegten
Vorgaben verantwortlich

Anforderungen an das im Einsatz mit Tier qilt:
Personal

e Personal darf in Dienstkleidung keinen direkten Tierkon-
takt haben, bei Kontakt geeignete SchutzmafRnahmen (z.
B. Kleidungswechsel oder Schutzkittel)

¢ vor und nach Tierkontakt Handehygiene durchfiihren

Gesichts- und Lippenkontakt zwischen Tier und Pati-

ent/Bewohner sind zu vermeiden, Belecken von Patien-

ten/Bewohnern, Devices o. a. ist zu unterbinden, beleckte

Kdrperstellen sind unverzuglich zu reinigen und moglichst zu

desinfizieren, Personal wirkt aktiv auf Einhaltung dieser Re-

geln hin

Grundsatzliches:

o fir jedes Tier Bezugspersonen (Tierfuhrer) benennen

e Bezugsperson pruft, fuhrt, Gberwacht das Tier und doku-
mentiert Einsatzfahigkeit vor jedem Einsatz

¢ Hinweis Therapietiere/Assistenztiere: die Eignung als sol-
ches ist durch zertifizierte Ausbildung nachzuweisen

e Besuchs- und Therapietiere eindeutig als solche kenn-
zeichnen (z. B. Weste, Halsband)

e Gesundheitsdokumente sowie Kontaktdaten des Tierarz-
tes am Einsatzort vorhalten oder mitfihren:

— artegerechter Impfstatus
Anforderungen an das — regelmaRige Endo- und Exoparasitenprophylaxe
Tier — Therapietiere/Tiere im regelmafligen Einsatz: veteri-
narmedizinische Eingangsuntersuchung sowie regel-
maRige Folgeuntersuchungen mit Bescheinigung der
Einsatzfahigkeit, Veterinaramt legt ggf. Art und Um-
fang der notwendigen Untersuchungen fest

im Einsatz qilt:

e Tiere missen gesund, gepflegt und verhaltenssicher er-
scheinen
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e Tier wird unmittelbar vor dem Einsatz auf Ektoparasiten
und Krankheitszeichen kontrolliert, Ergebnis wird doku-
mentiert

e Screenings auf nosokomial relevante Erreger erfolgen
risikoadaptiert, abgesehen von Ausbruchsgeschehen ist
die Indikation hierfur kritisch zu stellen; aus Haftungsgrin-
den kann fur Therapiehunde ein jahrliches MRE-
Screening sinnvoll sein

e artgerechte, rechtskonforme Haltung und Einsatzbedin-
gungen sind sicherzustellen (Hinweise hierzu bietet die
Tierarztliche Vereinigung fur Tierschutz e.V. in ihren
Merkblattern Uber Tiere im sozialen Einsatz)

Ausschlusskriterien:

e Anzeichen einer Infektion/Erkrankung (flr Therapietie-
re/Tiere im regelmafligen Einsatz ist eine tierarztliche Un-
tersuchung zwingend erforderlich, der Tierarzt legt fest,
wann das Tier wieder einsatzfahig ist)

¢ Rohfleisch- und Lebendfltterungen in den letzten 90 Ta-
gen

o laufige Tiere

Besonderheit:

Lebendfutterungen sind aufgrund eines erhdhten Infektionsri-
sikos kritisch zu betrachten und bedurfen einer gesonderten
hygienischen Bericksichtigung entsprechend der Eigenschaf-
ten des jeweiligen Futtertieres

Hygieneplanung und Do-
kumentation

o Erstellung eines bereichs- und tierspezifischen Hygiene-
plans
e einrichtungsspezifische Festlegungen sind schriftlich zu
dokumentieren, z. B.:
— zugelassene Tierarten und Einsatzformen
— erforderliche Ausbildungen der Tiere
— Qualifikationsanforderungen an Tierhalter, TierfUhrer
oder Therapeuten
— zulassige Einsatzbereiche und konkrete Raumlichkei-
ten
— Verantwortlichkeiten fir Einsatz, Haltung und Pflege
— Versicherungsstatus von Tier und Halter
— flr jedes Tier mindestens eine verantwortliche Be-
zugsperson
— Dienst- und Einsatzzeiten der Tiere (Tierarztliche Ver-
einigung fur Tierschutz — TVT)
— Vorgehen bei Bissverletzungen/Unfallen festlegen

Zustandigkeiten

e Einrichtungsleitung tragt Gesamtverantwortung fur die
Zulassung von Tieren

e zustandige Fachabteilung, Hygiene und ggf. weitere Be-
reiche sind einzubeziehen
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festgelegte Anforderungen sind in Hygienekommission
und/oder durch die Geschéaftsflihrung zu bestatigen
Einrichtungsleitung ist zusténdig fur das Einholen des Ein-
verstandnisses der Mitarbeiter (delegierbar)
Zustandigkeiten fir Mitarbeiterschulungen, Belehrungen,
Tierwohl, Versorgung, etc. verbindlich festlegen
Haftungsfragen bei Bissverletzungen, Stiirzen oder Sach-
schaden vorab klaren

Behordenbeteiligung

Vorabinformation des Gesundheitsamtes sowie Meldung
beim Gesundheitsamt und Veterindramt ist vorzusehen
Erstbegehung durch Gesundheitsamt sollte angestrebt
werden, Festlegungen des Veterinaramtes sind verbind-
lich umzusetzen

raumliche und organisato-
rische Anforderungen

¢ Raume, in denen das Tier sich aufhalt, von auf’en
kennzeichnen (z. B. Turschild ,Hund im Zimmer*)

e Tierkontakte finden in gut zu reinigenden Raumen statt

e Raume sollen moglichst abseits medizinischer Funkti-
onsbereiche liegen

e FuRbdden und Mobiliar sollten nach Moglichkeit
wischdesinfizierbar sein

o Teppichbdden vermeiden
Flachen mit Tierkontakt taglich und bei Kontamination
reinigen/desinfizieren

e Tierverbotszonen (z. B. Onkologie, OP-Séale, Kiiche)
festlegen und ggf. kennzeichnen

o Tiere sollen keinen Zugang zu Sanitarbereichen oder
Lebensmitteln haben

e geeigneter Ruckzugsort fur Tier bereitstellen

e Handwaschplatz mit Flussigseife und Einmalhandtu-
chern sollte verfligbar sein

¢ Umgang mit Tierhaaren und Verschmutzungen regeln
Schutzausristung z. B. Einmalhandschuhe, Schirze
bei Kontakt mit Exkrementen

Lagerung von Zubehor

¢ Tierutensilien sollen wischdesinfizierbar sein

nicht waschbare Materialien regelmaflig austauschen
Tierutensilien getrennt lagern

Aufenthalts-, Trink- und Futterbereiche regelmaRig
reinigen

Hinweis Therapiehunde:

Therapiehunde sollen wegen des damit verbundenen Infekti-
onsrisikos (Wurmer, Toxoplasmen, Salmonellen, Listerien,
etc.) nicht mit Rohfleisch geflttert werden

Robert Koch-Institut (RKI):
— Informativer Anhang zur Empfehlung ,Infektionspra-
vention in Rehabilitationseinrichtungen® der Kommis-
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sion fur Infektionspravention in medizinischen Einrich-
tungen und in Einrichtungen und Unternehmen der
Pflege und Eingliederungshilfe (KRINKO) beim Robert
Koch-Institut (RKI) Stand: 21.05.2025
Quellen und weiterfiih- o Deutsche Gesellschaft flr Krankenhaushygiene (DGKH):
rende Links — Empfehlung zum hygienegerechten Umgang mit The-
rapiehunden in Krankenhdusern und vergleichbaren
Einrichtungen
o Tierarztliche Vereinigung fir Tierschutz (TVT):
— Merkblatter und Kurzinformationen fiir Tiere im sozia-
len Einsatz
zusitzliche einrichtungs-
spezifische Festlegungen
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Einleitung 





















		Grundsätzlich erfordert jeder Einsatz von Tieren in Gesundheitseinrichtungen eine fachlich begründete Risiko-Nutzen-Abwägung. Hausinterne Festlegungen sind zu beachten.

[bookmark: _Hlk229741675]Geltungsbereich*:

Einsatzformen mit jeweils eigenem rechtlichen, hygienischen und organisatorischen Risikoprofil:

· tiergestützte Therapien und -Aktivitäten mit spezifisch zu diesem Zweck ausgebildeten Tieren und Tierführern

· Besuchstiere ohne standardisierte Ausbildung

· patienteneigene/bewohnereigene Haustiere

· in/durch Einrichtungen gehaltene Tiere

· Assistenzhunde (im Sinne des Teilhaberechts)

Risiken:

· Verletzungen (z. B. Stürze, Bisse, Kratzer)

· Übertragung zoonotischer Erreger 

· allergische Reaktionen

· Umweltkontaminationen/Verschmutzungen



		Anforderungen an den 

Patienten/Bewohner

		Grundsätzliche Eignung:

· Teilnahme an Tierkontakten erfolgt freiwillig

· Tierkontakte bedürfen der Genehmigung durch eine hierzu berechtigte Person der Einrichtung

im Tierkontakt gilt:

· Tierkontakte erfolgen nur unter Aufsicht

· vor und nach Tierkontakt ist Händehygiene durchzuführen

· Gesichtskontakt und Küssen der Tiere sind untersagt

· bei Kontamination der Kleidung ist diese zu wechseln

· während des Tierkontaktes sollten Patienten/Bewohner nicht essen oder trinken

· Füttern und Pflege der Tiere ist nur nach fachlicher Anweisung erlaubt

Ausschlusskriterien: 

· schwere Immunsuppression (ab Kategorie II nach KRINKO)

· bekannte Tierhaarallergie

Relative Ausschlusskriterien:

· akute Infektionen

· offene Wunden

· chronische Atemwegserkrankungen

· mangelnde Compliance

· Patienten/Bewohner mit Tröpfcheninfektionen; bei Nachweis multiresistenter Erreger ist eine individuelle Risikoabwägung erforderlich; bei MRSA-Besiedlung oder 

-Infektion empfiehlt die KRINKO auf tiergestützte Therapien zu verzichten



		Anforderungen an das

Personal

		Grundsätzliche Anforderungen:

eingesetztes Personal:

· muss dem Tierkontakt ausdrücklich zustimmen

· Einverständnis der Mitarbeiter ist regelmäßig zu dokumentieren

· regelmäßige Schulung zu hygienischen Maßnahmen

· für jedes Tier ist mindestens eine feste Bezugsperson zu benennen, diese ist für die Einhaltung aller festgelegten Vorgaben verantwortlich 

im Einsatz mit Tier gilt:

· Personal darf in Dienstkleidung keinen direkten Tierkontakt haben, bei Kontakt geeignete Schutzmaßnahmen (z. B. Kleidungswechsel oder Schutzkittel) 

· vor und nach Tierkontakt Händehygiene durchführen

Gesichts- und Lippenkontakt zwischen Tier und Patient/Bewohner sind zu vermeiden, Belecken von Patienten/Bewohnern, Devices o. ä. ist zu unterbinden, beleckte Körperstellen sind unverzüglich zu reinigen und möglichst zu desinfizieren, Personal wirkt aktiv auf Einhaltung dieser Regeln hin



		







Anforderungen an das Tier

		Grundsätzliches:

· für jedes Tier Bezugspersonen (Tierführer) benennen 

· Bezugsperson prüft, führt, überwacht das Tier und dokumentiert Einsatzfähigkeit vor jedem Einsatz

· Hinweis Therapietiere/Assistenztiere: die Eignung als solches ist durch zertifizierte Ausbildung nachzuweisen

· Besuchs- und Therapietiere eindeutig als solche kennzeichnen (z. B. Weste, Halsband)

· Gesundheitsdokumente sowie Kontaktdaten des Tierarztes am Einsatzort vorhalten oder mitführen:

· artegerechter Impfstatus 

· regelmäßige Endo- und Exoparasitenprophylaxe 

· Therapietiere/Tiere im regelmäßigen Einsatz: veterinärmedizinische Eingangsuntersuchung sowie regelmäßige Folgeuntersuchungen mit Bescheinigung der Einsatzfähigkeit, Veterinäramt legt ggf. Art und Umfang der notwendigen Untersuchungen fest

im Einsatz gilt:

· Tiere müssen gesund, gepflegt und verhaltenssicher erscheinen

· Tier wird unmittelbar vor dem Einsatz auf Ektoparasiten und Krankheitszeichen kontrolliert, Ergebnis wird dokumentiert

· Screenings auf nosokomial relevante Erreger erfolgen risikoadaptiert, abgesehen von Ausbruchsgeschehen ist die Indikation hierfür kritisch zu stellen; aus Haftungsgründen kann für Therapiehunde ein jährliches MRE-Screening sinnvoll sein

· artgerechte, rechtskonforme Haltung und Einsatzbedingungen sind sicherzustellen (Hinweise hierzu bietet die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. in ihren Merkblättern über Tiere im sozialen Einsatz)

Ausschlusskriterien:

· Anzeichen einer Infektion/Erkrankung (für Therapietiere/Tiere im regelmäßigen Einsatz ist eine tierärztliche Untersuchung zwingend erforderlich, der Tierarzt legt fest, wann das Tier wieder einsatzfähig ist)

· Rohfleisch- und Lebendfütterungen in den letzten 90 Tagen

· läufige Tiere

Besonderheit: 

Lebendfütterungen sind aufgrund eines erhöhten Infektionsrisikos kritisch zu betrachten und bedürfen einer gesonderten hygienischen Berücksichtigung entsprechend der Eigenschaften des jeweiligen Futtertieres



		



















Hygieneplanung und Dokumentation









































		· Erstellung eines bereichs- und tierspezifischen Hygieneplans

· einrichtungsspezifische Festlegungen sind schriftlich zu dokumentieren, z. B.:

· zugelassene Tierarten und Einsatzformen 

· erforderliche Ausbildungen der Tiere 

· Qualifikationsanforderungen an Tierhalter, Tierführer oder Therapeuten 

· zulässige Einsatzbereiche und konkrete Räumlichkeiten

· Verantwortlichkeiten für Einsatz, Haltung und Pflege 

· Versicherungsstatus von Tier und Halter 

· für jedes Tier mindestens eine verantwortliche Bezugsperson 

· Dienst- und Einsatzzeiten der Tiere (Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz – TVT)

· Vorgehen bei Bissverletzungen/Unfällen festlegen

Zuständigkeiten

· Einrichtungsleitung trägt Gesamtverantwortung für die Zulassung von Tieren

· zuständige Fachabteilung, Hygiene und ggf. weitere Bereiche sind einzubeziehen

· festgelegte Anforderungen sind in Hygienekommission und/oder durch die Geschäftsführung zu bestätigen

· Einrichtungsleitung ist zuständig für das Einholen des Einverständnisses der Mitarbeiter (delegierbar)

· Zuständigkeiten für Mitarbeiterschulungen, Belehrungen, Tierwohl, Versorgung, etc. verbindlich festlegen

· Haftungsfragen bei Bissverletzungen, Stürzen oder Sachschäden vorab klären

Behördenbeteiligung

· Vorabinformation des Gesundheitsamtes sowie Meldung beim Gesundheitsamt und Veterinäramt ist vorzusehen

· Erstbegehung durch Gesundheitsamt sollte angestrebt werden, Festlegungen des Veterinäramtes sind verbindlich umzusetzen



		



















räumliche und organisatorische Anforderungen

























		· Räume, in denen das Tier sich aufhält, von außen kennzeichnen (z. B. Türschild „Hund im Zimmer“)

· Tierkontakte finden in gut zu reinigenden Räumen statt

· Räume sollen möglichst abseits medizinischer Funktionsbereiche liegen

· Fußböden und Mobiliar sollten nach Möglichkeit wischdesinfizierbar sein

· Teppichböden vermeiden

· Flächen mit Tierkontakt täglich und bei Kontamination reinigen/desinfizieren

· Tierverbotszonen (z. B. Onkologie, OP-Säle, Küche) festlegen und ggf. kennzeichnen

· Tiere sollen keinen Zugang zu Sanitärbereichen oder Lebensmitteln haben

· geeigneter Rückzugsort für Tier bereitstellen

· Handwaschplatz mit Flüssigseife und Einmalhandtüchern sollte verfügbar sein

· Umgang mit Tierhaaren und Verschmutzungen regeln

· Schutzausrüstung z. B. Einmalhandschuhe, Schürze bei Kontakt mit Exkrementen



Lagerung von Zubehör

· Tierutensilien sollen wischdesinfizierbar sein

· nicht waschbare Materialien regelmäßig austauschen

· Tierutensilien getrennt lagern

· Aufenthalts-, Trink- und Futterbereiche regelmäßig reinigen

Hinweis Therapiehunde:

Therapiehunde sollen wegen des damit verbundenen Infekti-onsrisikos (Würmer, Toxoplasmen, Salmonellen, Listerien, etc.) nicht mit Rohfleisch gefüttert werden



		



















Quellen und weiterführende Links





		· Robert Koch-Institut (RKI):

· Informativer Anhang zur Empfehlung „Infektionsprävention in Rehabilitationseinrichtungen“ der Kommission für Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen und in Einrichtungen und Unternehmen der Pflege und Eingliederungshilfe (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) Stand: 21.05.2025



· Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH):

· Empfehlung zum hygienegerechten Umgang mit Therapiehunden in Krankenhäusern und vergleichbaren Einrichtungen

· Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz (TVT):

· Merkblätter und Kurzinformationen für Tiere im sozialen Einsatz 



		zusätzliche einrichtungsspezifische Festlegungen
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